
Vorgehensweise bei Erkältungs- bzw. Krankheitssymptomen

1. Schülerinnen  und  Schüler,  die  zunächst  „einfache“  Schnupfensymptome  ohne

weitere Beeinträchtigungen zeigen, bleiben für  24 Stunden zur Beobachtung zu

Hause. Die Schule wird über diese Fehlzeit von den Eltern informiert.

2. Sollten nach 24 Stunden  keine weiteren Symptome hinzukommen, kann das Kind

wieder die Schule besuchen.

3. Treten innerhalb der 24 Stunden  Symptome wie trockener Husten, Fieber, Kurz-

atmigkeit,  Verlust  des  Geruchs-  /  Geschmackssinns,  Schnupfen  mit  Hals-

schmerzen oder  Kopf-  und Gliederschmerzen oder  eine allgemeine Schwäche

hinzu, müssen sich die Eltern telefonisch mit ihrer Ärztin / ihrem Arzt oder ihrer

Kinderärztin  /  ihrem  Kinderarzt in  Verbindung  setzen,  um die  weitere  Vorge-

hensweise abzusprechen. Die Schülerin bzw. der Schüler bleibt  bis zur ärztlichen

Abklärung weiterhin zu Hause. Die Schule ist zu benachrichtigen.

4. Sollte die Ärztin bzw. der Arzt einen Test auf das Coronavirus anordnen, bleibt das

Kind  bis  zur  Bekanntgabe  des  Ergebnisses  zu  Hause.  Die  Schule  ist  zu  be-

nachrichtigen.

5. Sollte die  Corona-Testung positiv ausfallen, entscheidet das  zuständige Gesund-

heitsamt über die weitere Vorgehensweise. Die Schule wird vom Gesundheitsamt

informiert.

6. Schülerinnen und Schüler und schulisches Personal  mit  gravierenden  Symptomen

der Atemwege (Fieber, Husten, Halsschmerzen, Luftnot) und auch Durchfaller-

krankungen sollten, soweit umsetzbar, für 5 Tage zu Hause bleiben und die Schule

erst wieder besuchen, wenn eine 48-stündige Symptomfreiheit gegeben ist.
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